
7. Etherpad-Seminarsitzung
am 19. Mai 2020, ab 9.30 Uhr

Willkommen!

Heute soll es zunächst noch einmal um die verschiedenen Aspekte von "Ausgewogenheit" als relevantes Qualitätskriterium für "guten" Bestandsaufbau gehen. Wie läßt sich dieser Qualitätsmaßstab (neben dem Versuch, thematisch/inhaltlich ausgewogen die vorhandene Sammlung zu ergänzen) für die weiteren Aspekte dieses Begriffs (nämlich: "mediale Ausgewogenheit" und vor allem auch "politisch/weltanschauliche Ausgewogenheit" in praktische Erwerbungsentscheidungen ums

Guten Morgen, Frau Bertelmann. Wenn es bei uns beiden bleibt, wird das gleich eine gemütliche Seminarsitzung ;-)
Guten Morgen. Ich war mir eigentlich sicher, die Sitzung sei erst um 11... weil es so ja auch im Seminargruppenplan steht
Guten Morgen - oha, dann habe ich eine falsche Zeit in meinem Kalender stehen... Wollen wir uns dann auf 11 Uhr vertagen? Ich schreibe gleich noch via OPAL eine Mitteilung an alle. Ich hatte beim letzten Mal vergessen, den nächsten Termin bekannt zu geben...
Lieber Herr Hacker,
hier Karin Beckmann
ich muss 11 Uhr zur Arbeit. Ich dachte 9.30 Uhr geht es los.
Dachte ich auch...

Guten Morgen. Ich würde auch gern meine Verwirrung äußern. Wie ich es dem Seminargruppenplan entnommen habe, findet die Sitzung eigentlich 14tägig dienstags 11-13 Uhr statt und in der "anderen Woche" mittwochs? Die Präsenzveranstaltungen waren m.E. so gelegt, dass wir entweder je Di und Fr einen Block oder am Mi 2 aufeinanderfolgende Blöcke hätten.

Ich wollte eigentlich regelmäßig zu den im Plan stehenden Vorlesungszeiten (nicht den Seminarzeiten!) einmal pro Woche mit Ihnen hier im Etherpad arbeiten... Ich habe gerade nochmal in den aktuellen Stundenplan gesehen und merke, daß ich in meinem Kalender für heute die falsche Zeit eingetragen hatte. Die Zeiten wechseln von Woche zu Woche zwischen 9.30-11 Uhr bzw. 11.15-12.45 Uhr - heute also ab 11.


Vielleicht wäre es gut, wenn Sie am Ende der Stunde immer noch mal den nächsten Termin reinschreiben. Das machen sie sonst auch immer. Beim letzen Mal haben Sie es wohl einfach vergessen
Eben, das hab ich beim letzten Mal vergessen... Sorry dafür. das hatte auch damit zu tun, daß mich board.net mehr als eine halbe Stunde rausgeworfen hatte bei der letzten Sitzung.

Dann bis nächste Woche. Liebe Grüße
Bis dahin, Frau Beckmann!

Wir machen hier dann ab 11 Uhr weiter und ich schreibe gleich nochmal eine Mitteilung via OPAL an alle...


-------------------------------------------------------------------------

Ich hoffe, daß uns board.net heute halbwegs ungestört miteinander arbeiten läßt. Beim letzten Mal war es einigermaßen schwierig... Ich begrüße nun erstmal alle (inzwischen 16) Anwesenden und entschuldige mich auch gleich nochmal, weil ich beim letzten mal vergessen habe, die nächste Zeit fürs Etherpad bekanntzugeben.
Lesen Sie inzwischen alle mit?
ja
 ja
Hmm, sonstnochwer?
jajajaja
ich werde dauerhaft rausgeschmissen, aber die Intention ist vorhandenja

Na, dann probieren wirs eben...
Heute gehts um die Problematik "Ausgewogenheit" noch einmal intensiver. Haben Sie sich zu den verschiedenen Aspekten, die sich um den Begriff ranken, ein paar Gedanken gemacht?
Einerseits kann man das Verhältnis zu den anderen beiden Qualitätsmaßstäben (Kontinuität und aktuelle Bedarfsorientierung) betrachten, andererseits aber vor allem die Frage thematisieren, was man unter Ausgewogenheit eigentlich alles verstehen kann?


Wir hatten zu dem Thema bei uns in der Gruppe ne relativ interessante Diskussion, in wie fern zu starke Bedarfsorientiertheit und dadurch resultierender Bestand (zukünftige) Nutzer ausschließen kann. Also das Gegenteil von Nutzer beeinflussen meinen Bestand, der Bestand beeinflusst die Nutzer die zu mir kommen. Und das eben deshalb die Ausgewogenheit wichtig ist, um sowas zu vermeiden. Als Beispiel (vielleicht auch um gleich politische Ausgewogenheit aufzugreifen). Als ÖB bin ich ja gewissermaßen für die Informiertheit der Bürger verantwortlich. Wenn ich jetzt nur noch in eine bestimmte politische Richtung erwerbe (weil das meine Nutzerschaft so will) kommen Leute mit anderen Meinungen gar nicht mehr in meine Bibliothek, weil sie sich nicht repräsentiert fühlen und ein politischer Diskurs kann nicht stattfinden. Mediales (extrem) Beispiel wäre z.B. ich schaffe nur noch E-Books an, weil die total beliebt sind, sorge dann aber auch dafür, dass die Leute, die keinen Internet o. technischen Zugang haben meine Bibliothek nicht mehr/nur noch beschränkt nutzen können.
Als Vorschlag um das zu vermeiden kam dann, dass man doch zu jedem Bereich (medial, politisch, religiös) zumindestens einen gewissen Grundbestand hat, auf den man bei mehr Nachfrage aufbauen kann, aber ihn nicht zu weit zurückbaut, dass ein Ungleichgewicht entsteht.


Sie hatten ja auch noch den Punkt religiöse/politische/was auch immer Ausgewogenheit genannt. Da hätte ich jetzt an den Punkt der Neutralität gedacht, also dass Bibliotheken keine bestimmte wie auch immer geartete Weltanschauung darstellen sollten. Hierfür wäre dann eine Form von Ausgewogenheit sinnvoll, also so, dass es zwar Literatur zu verschiedenen politischen Meinungen und religiösen Weltanschauungen gibt, aber nicht nur eine Richtung im Bestand abgebildet wird, sondern viele verschiedene, und auch nicht zu werbenden oder propagandistischen Zwecken, sondern rein zu informativen oder zumindest zu kritischen Zwecken. Schwierig ist dann natürlich die Frage: Wie viel Literatur zu einem einzelnen Standpunkt braucht es zur Ausgewogenheit und wie viele Standpunkte müssen im Bestand abgebildet werden, damit keine Meinung zurückgestellt wird? Und vor allem: Wer entscheidet das?

Bei dem weltanschaulich/religiös/politischen Punkt der Ausgewogenheit finde ich es auch immer wichtig zu betonen, dass "UNpolitisch" nur heißen kann, dass man sich als BibliothekarIn und als Bibliothek, also als Person und Institution auch bewusst darüber ist, dass man nichts im "ideologisch luftleeren Raum" unternimmt und immer irgendwelche sozialen etc. Kontexte gegeben sind. In diesem Rahmen bietet man die Plattform zur gesellschaftlichen Teilhabe durch Gewährleistung von Zugang zu Informationen, ist auch durch historisch geschärfte Wachsamkeit dem Pluralismus verpflichtet. Also auch kontrovers diskutierte Literatur nicht zu bannen, selbst, wenn sie für manche Benutzergruppen inakzeptabel scheint. Hierfür ist es natürlich wichtig, das Handwerkszeug beizugeben, dass man selbst als Benutzer Lese- und Medienkompetenzen ausbildet, um "Fake News" etc. differenzieren zu können.
Hierzu finde ich auch wichtig (gerade bei "schwierigen" Werken) das Handeln und die Anschaffung offen zu legen und immer klar zu machen, das jegliche Anschaffungen fern von Ideologie einzelner Beschäftigten kommt und immer auf das Recht der Informationsfreiheit (sofern nicht Verfassungswidrig) hinzuweisen.
Generell finde ich den Begriff Neutralität super schwierig. Nen politisches Mittelmaß auf dem Thüringer Land wird wahrscheinlich ein anderes sein als in Berlin-Mitte. Also den einen Weg kann ich mir da bei allem Idealismus nicht vorstellen. Das sind Entscheidungen die von Kontext zu Kontext getroffen werden müssen.

Wenn ich mir das oben alles so durchlese, dann kommt für mich klar rüber, dass eine gesunde Mischung abhängig von den jeweiligen Zielgruppen zentral ist. Mir stellt sich dabei die Frage in wie weit da Nutzergruppenforschung betrieben werden kann  und wie wirksam so etwas ist. wie Kann man als ÖB zum Beispiel ein gutes Bild davon bekommen, was (besonders) potenzielle Nutzer bräuchten, damit der Bestand möglichst ausgewogen (also ansprechend für viele Nutzergruppen ist)? Bei vorhandenen Nutzern kann man ja Umfragen machen, man hat die Vorschläge und PDA zB. Aber Nicht-Nutzer? Vielleicht schauen, was für vereine, Altersgruppen und Organisationen in der Stadt sind oder eher "trial and Error"?

Der Punkt der Neutralität gilt ja auf jeden Fall z.B. für Stadtbibliotheken, die eine wirklich heterogene Benutzerschaft haben - eine andere Frage ist, was weltanschauliche Ausgewogenheit für eine Themen- oder Spezialbibliothek bedeutet. Die Umweltbibliothek hat bestimmt Werke über Klimawandelleugner, aber wird im Sinne ihres Auftrags vermutlich nicht "zum Ausgleich" einen Grundbestand an klimawandelleugnender Literatur erwerben. Aber ich würde sagen, dass es trotz allem dem wissenschaftlichen Diskurs dient. Klar, die Intention ist eine andere, aber solange ein Diskurs durch bereitgestellte Information ermöglicht wird, ist es ja schonmal ein Ansatzpunkt, oder?


Hui! Das sind ziemlich komplexe Gedankengänge, die Sie hier äußern! Es zeigt, daß das Thema mit dem Schlagwort von der Ausgewogenheit ziemlich viel in Ihren Köpfen (und Arbeitsgruppendiskussionen) auslöst.
Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir im 2. Semester schon mal kurz das Thema in Bibliotheksethik hatten und so ein bisschen schon drin sind.
(Das ist schön, wenn ich vor einem Jahr Sie schon ein bißchen dafür sensibilisieren konnte ;-)

(Gerade scheint uns board.net wieder mal rausgeworfen zu haben... Versuchen wirs dennoch weiter!)

Ich versuche erst einmal kurz die in Ihren Beiträgen etwas durcheinandergehenden Begriffe zu sortieren:
Also - meine erste These wäre: (politisch/weltanschauliche) Ausgewogenheit ist NICHT gleichbedeutend mit "Neutralität" (der Bibliothek, des Bibliothekars, des Bestandes...)
Die Forderung, daß sich (alle möglichen) öffentlichen Einrichtungen politisch neutral verhalten sollten, gilt sicherlich nicht nur für Polizei, Einwohnermeldeamt etc. sondern auch für die ÖB einer Kommune. Ob es bei (öffentlich geförderten, aber nicht getragenen) Bibliotheken (z.B. der Kirchen) oder von Vereinen (Stichwort: Umweltbibliothek) auch so ist, wäre eine andere Frage. Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei der durchschnittlichen kommunalen ÖB. Wie kann diese sich (beim Bestandsaufbau bzw. in ihrem Erwerbungshandeln) politisch neutral verhalten? Any ideas??

In meinem Kopf ist irgendwie Ausgewogenheit eine Art von Neutralität. Zwangsläufig entstanden durch das nebeneinander stellen und ausgewichten von  oftmals gegenläufigen Meinungen und Themen. Etwas, das im Großen und ganzen den Bestand meinungsmäßig neutral macht.
Oder man fährt z.B. in einer kleinen Bibliothek den radikal gegenläufigen Ansatz und nimmt gar nichts irgendwie politisch Meinungsbildendes auf.
Ist das möglich? Also auch keine Tageszeitungen und so.
Ich würde sagen, das ist nicht möglich. Denn indem ich keine politischen Meinungen darstelle (was ich sowieso schon schwierig erachte), "unterdrücke" ich ja schon wieder irgendwie. Und heutzutage haben ja auch super viele Unterhaltungsmedien politischen Kontext. Was zählt als politisch? Die Darstellung eines homosexuellen Paares in meiner Daily Soap?
Ausgewogenheit heißt für mich eher, Dinge stehen im Verhältnis zueinander. Religiöse Ausgewogenheit heißt in der katholischen Gemeindebibliothek vielleicht was anderes als in der Institutsbibliothek der Religionswissenschaften.

Ich bin mir immer etwas unsicher, wie ich Neutralität definieren sollte. Es gibt Neutralität ja auch in dem Verständnis, dass man sich einfach aus allem raushält. Für Bibliotheken fänd ich dieses Verständnis aber nicht durchführbar

Stimmt, bei Bibs sollte es ja eher so sein, dass sie überall mit drin stecken, sofern es Interessenten gibt.
Das Ziel sollte also eigentlich sein, dass so gut es geht über alles informiert werden soll, aber die Bibliothek muss Anstrengungen unternehmen, dass sie keine Meinung vorgibt. Kein Nutzer sollte sich durch die Menge oder Art oder Präsentation von Bestand in eine "Richtung" gedrängt fühlen. Wie diese theoretische Idee aber in allen Bereichen praktisch durchführbar sein soll - keine Ahnung.

Vielleicht kann man eine Formel aufstellen, die besagt, dass sich die Ausgewogenheit aus Neutralität in Verhältnis zum Anforderungsprofil der Bib ergibt. (Ausgewogenheit = Neutralität/Anforderungsprofil)

Ganz konkret, wenn ein Nutzer mir einen Erwerbungsvorschlag macht mit einem politischen Werk, dann prüfe ich das nicht auf seine politischen Inhalte, sondern darauf, ob es breiteres Nutzerinteresse gibt, ob es in eine bestehende Bestandsgruppe passt, ob es in Vergleichs-ÖBs vorhanden ist, oder was auch immer meine gängigen Kriterien sind. Wir haben uns nur gefragt, inwiefern wir als Bibliothekare dafür verantwortlich sind, inhaltlich/faktisch fragwürdige Quellen für den Nutzer einzuordnen/zu bewerten. Beispiele Verschwörungstheorien, Homöopathie und andere Dinge, die unreflektiert tatsächlich auch Menschen schaden können.

Spannende Perspektiven! Ich finde allerdings, die Idee mit der "Formel" von Frau Krohn (Ausgewogenheit = Neutralität/Anforderungsprofil) sehr innovativ. Das heißt zugleich, daß ich keine Bibliothek kenne, die sie (zumindest nicht bewußt und ausformuliert) anwendet. Ein Wermutstropfen dabei verknüpft sich aber mit der heute mehr denn je umstrittenene Frage, ob Bibliotheken/Bibliothekare/Bibliothekarische Entscheidungen "überhaupt" neutral sein können, auch wenn das in den USA seit dem späten 19. Jahrhundert gerade für Public Libraries, aber nicht nur, eine Forderung ist, die die American Library Association auch heute noch vehement vertritt. Immer mehr Stimmen sind allerdings zu hören, daß diese Forderung an sich eine Chimäre ist, also ein fiktives Ziel, das zu keinem Zeitpunkt erreichbar ist oder war...
Wenn wir also immer mehr darüber streiten, WAS Neutralität für den Bestandsaufbau bedeutet, (egal ob wir dieses Ziel erreichen wollen oder ob wir uns davon längst verabschiedet haben), wird die vorgeschlagene Formel natürlich um so schwerer einsetzbar.
Noch eine Frage (das Wort kam glaube ich noch nicht oder nur einmal in den obigen Beiträgen vor): Hilft uns der Begriff der "Pluralität" vielleicht ein Stück weiter in dieser Problematik? Also: Je pluraler der Bestand, desto näher am Ziel der Neutralität oder gar der politischen Ausgewogenheit??

Also an sich ist Neutralität schön und gut und idealistisch, aber da ich es für unrealistisch halte eine gemeinsame "Neutralitäts-Kennziffer" auf Bibliotheken anzuwenden, ist vielleicht die Ausgewogenheit und damit auch einhergehende Pluralität der Weg zumindest einem Großteil der Menschen einen (in ihren Augen) breitgefächerten Informationszugang zu liefern. Ich fand den Punkt des transparenten Arbeitens ganz gut. Mein Bestand hat zwar viele Medien aus politischer Gesinnung xyz aber durch mein transparentes Arbeiten, erhalte ich trotzdem einen gewissen Grad an Offenheit.
Pluralismus ist in unserem täglichen Leben schon ein hehres Ziel, aber in der Praxis merkt man doch überall, wie wenig das funktioniert. Wie soll da eine Bibliothek richtig handeln? 
Pluralismus/Pluralität heißt für mich auch erstmal nur, dass Vielfalt abgebildet wird, aber nicht in welchem Maßstab. Ob also bzgl. Größe der Bestandsgruppen nach Verteilung in der Gesellschaft gegangen wird oder nach Verfügbarkeit o.ä. Aber im großen und ganzen spielte in meiner Überlegung der Begriff "Neutralität" auch eher in Richtung "Pluralität".

Wie sieht es denn mit faktisch falschen Informationen aus, egal welcher politischer Herkunft? Ist es neutral, Lügen und Fehlinformationen neben (wenigstens ansatzweise) dingfesten Informationen aufzustellen, im Namen der Vielfalt? Ist es mein Job, das zu beurteilen? 
Kommt vlt. darauf an, wie haltbar das Werk ist würde ich sagen. Wenn diese "falsche Wahrheit" früher mal allgemein anerkannt war, würde ich es eher nicht streichen. Wenn es wirklich irreführende aktuelle News sind, dann schließ ich mich deiner Frage ganz an, wie man das beurteilen kann.. Was hattest du für faktisch falsche Infos im Kopf? 
Wie oben genannt z.B. Homöopathie. Natürlich kann man das als Meinung sehen, inwiefern es wirkt, aber rein medizinisch/chemisch ist es nicht haltbar. Wenn ein Werk jetzt sagt, mit homöopathischen Mitteln kann man Krebs heilen, finde ich das bei aller Meinungsfreiheit schwierig.
Vielleicht beruhigt dich der Gedanke, dass du im Notfall mit der neutralen Wahl, dass du Homöopathie doch ausstellst, dem Darwinismus in die Hände spielst?
Böse :D
Homöopathie würde ich in die weltanschauliche Ausgewogenheit persönlich dringend einbeziehen. Das Maß auszuloten, wie "(nicht) extrem" die Standpunkte der Werke sind, das ist denke ich wichtig. Aber das ist vlt wie Herr Hacker andeutet zu viel Grundsatzdiskussion für die heutige Stunde.

Die Frage von Frau Stoppert bezüglich der "faktisch falschen" Informationen ist eine, die weit über das heutige Thema "Ausgewogenheit" hinausgeht. Und eine die nicht nur "Wahrheit" und "Meinung" gegenüberstellt, sondern letztlich die Verantwortung der Bibliothekare für "falsche Fakten" in ihren (gerne nach Qualitätsmaßstäben ausgewählten) Beständen thematisiert. Ich wähle mal ein ganz "unpolitisches" Beispiel:
Vor langen Jahren las ich über Inetbib eine Mail, die folgende Frage an die Liste stellte:
Vor mir steht eine Nutzerin, die einen Ratgeber entliehen hatte, "Meine Schildkröte und ich". (oder so ähnlich), und die behauptet, wenn man den dortigen Hinweisen folgt, sei das tödlich für die Tiere. Ich habe nach Rezensionen gesucht (denn ich bin keine Biologin oder Tierärztin), und manche sagen, das Buch ist prima, andere sehen es sehr kritisch. Was tun? Aussondern? Warnhinweis? Oder nichts dergleichen?
Wie wäre Ihre Reaktion??

Meine erste Reaktion wäre tatsächlich diesen Konflikt meinen Nutzern offen zu machen. Zettel ans Buch "Hierzu scheiden sich die Geister, Verwendung auf eigene Gefahr" oder so. Ich stehe nicht in der Position zu urteilen ob das Buch richtig oder falsch ist, aber zumindest kann in meinen Nutzern einen "bewussteren" Konsum ermöglichen. Unter dem Aspekt, dass ich nicht wissen möchte, was für ein immenser Arbeitsaufwand es wäre, jedes einzelne Sachbuch in meiner Bibliothek auf Korrektheit zu überprüfen und dann noch Experten dazu zu befragen (die ja evt. auch noch bezahlt werden wollen).

Sehr schön! Das ist genau die Frage: Muß der für den Bestand zuständige Bibliothekar alle seine Titel auf faktische Korrektheit oder auch nur den Stand der Wissenschaft überprüfen? Könnte ein möglicher Warnhinweise (hier scheiden sich die Geister) nicht eigentlich an jedem Buch kleben? Erst recht, wenn ich nicht an Sachliteratur denke, sondern auch an fiktionale Erwachsenen- oder Kinderliteratur???
Eigentlich gilt ja immer nur die eine Sache: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Was heute so gilt, muss morgen nicht mehr so sein. Zum irre werden. Und fiktionale Literatur ist eben auch Geschmacksache. Rezensionen im Internet helfen mir eigentlich auch nur mich in meiner Meinung zu bestärken, denn egal wie die lautet, ich finde immer Leute, die sie teilen oder eben auch nicht. Oder meinten Sie mit Warnhinweisen auf Romanen sowas wie "Achtung Fiktion"? So ähnlich wie in Mikrowellenanleitungen nun nach einem tragischen Vorfall der Warnhinweis steht, man darf keine HausTiere darin trocknen? Für die ganz Unbedarften.

Ich könnte mich mit diesen Informationen noch nicht wirklich entscheiden, ob ich jetzt dem Buch oder dem Nutzer glaube. Rein von meinem Noch-nicht-Bibliothekar Standpunkt aus, hätte ich den Reflex einen Experten anzurufen/anzuschreiben und nachzufragen. Ansonsten ist es sehr schwer aufgrund einer vereinzelten Meinung ein Buch sofort auszusondern. Was wenn die Nutzerin falsch informiert ist (oder, wenn passiert, ihre Schildkröte an etwas anderem gestorben ist)?
Wäre auch meine erste Idee. Einen Tierarzt o.ä. fragen, wie er/sie es sehen würde. Sollte sich tatsächlich abzeichnen, dass die Anweisungen im Buch zum Tod des Tieres führen, evtl. des Verlag informieren und, so wie Aleksander, eine Form der Warnung beilegen. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, dass die Bibliothek/der Bibliothekar nicht dafür verantwortlich ist, was im Buch beschrieben wird. Wer hätte denn ahnen können, dass die Hinweise im Buch solche Folgen haben. Meiner Meinung nach ist es da am Nutzer, auch die zur Verfügung gestellten Informationen von sich aus kritisch zu sehen. Die Nutzerin ist ja nicht gezwungen, die Sachen im BUch genau so zu machen, selbst wenn es ihr komisch vorkommt.
Die naheliegende Option, sich eine "Expertise" einzuholen (seien es nun Rezensionen - vielleicht keine anonymen im Netz, sondern solche von "Experten"-  oder eine Meinung/Einschätzung eines Tierarztes), ist im Einzelfall sicherlich möglich, aber sicher nicht für jeden Titel, zu dem es eine negative Meinung gibt. Die Verantwortung bleibt natürlich beim Nutzer. Aber vielleicht hilft es auch schon, nicht nur einen Ratgeber zum Halten von Schildkröten im Bestand zu haben. Vielleicht steht im nächsten oder dritten etwas, das den Leser des ersten nochmal nachdenken läßt, bevor er seinem Haustier möglicherweise ein Leid antut!??

So fies das klingt, aber ist im Endeffekt nicht jeder selbst für die Inhalte, die er konsumiert verantwortlich. Ich kann (und sollte) Nutzerschulungen anbieten, damit meine Nutzer einen kritischen Umgang mit Informationen lernen, aber ich bin nicht deren Vater, der alles für sie Vorkauen muss. Hier seh ich tatsächlich die Grenze meiner Verantwortung bei mündigen Erwachsenen.
Dazu fällt mir der Spruch ein "Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage - nicht dafür, was du verstehst". Find ich in Bibliotheken ähnlich - sie ist für ihren Bestand verantwortlich, aber nicht dafür, was der Nutzer mit den gebotenen Informationen anfängt oder wie er sie für sich versteht/interpretiert.

Ist hinter diesem Spruch vielleicht ein kleiner verborgener Pfad zum Ziel der "Neutralität" im Sinn von "ich (als Bibliothekar) ergreife in einem Meinungsstreit KEINE Position?

(Sind schon wieder fast alle rausgeflogen??)
Ich war tatsächlich gerade rausgeflogen :D
Ich habe bei dem Spruch den Hintergrund der Neutralität nicht im Sinn gehabt, aber es klingt so gerade sehr sinnig.

Dann wäre es aber naheliegend, die Bibliothekare dazu zu verpflichten, daß sie auch keine Warnhinweise geben, bloß weil sie glauben (oder wissen), daß es sich beim einzelnen Titel um ein "umstrittenes" Werk handelt, also egal, ob es ein Streit um Schildkrötenpflege, die Wirksamkeit von homöopathischen Mitteln, die richtige Erziehung von Kindern oder um politische Literatur geht, für die ja mit Sicherheit davon auszugehen ist, daß die darin vertretenen Positionen nicht (vom politischen Gegner) angegriffen werden bzw. ihnen widersprochen wird...
Vor dem Hintergrund, dass ich davon ausgehe, dass der "mündige Erwachsene" (s.o.) selbst dazu in der Lage sein sollte, sich seine eigene Meinung zu bilden, haben eventuelle Warnhinweise diesen Beigeschmack von Bevormundung. Meine zynische Seite zweifelt aber an, dass bei allen Erwachsenen davon ausgegangen werden kann, dass sie dazu in der Lage sind. Für solche Fälle fänd ich eine einzelne Warnung oder ein Hinweis in der Benutzungsordnung vielleicht ganz sinnvoll, etwas, worauf man sich im Fall einer Meinungsverschiedenheit direkt beziehen kann. Ist zwar hier nicht so (eher in den USA), aber in dem Fall, dass es dann mal eskaliert und vor Gericht landet (ganz extrem), ist man auf der sicheren Seite.
Diese Angst, vor Gericht gezerrt zu werden, und sich dagegen absichern wollen, halte ich zwar für menschlich, aber die Wahrscheinlichkeit, daß man in Deutschland derzeit dort landet, scheint mir gering. Das ist in weniger demokratischen Systemen durchaus anders. Die Leiterin der Ukrainischen Bibliothek in Moskau stand jahrelang unter Hausarrest, weil sie (angeblich) ein "verbotenes" Buch aus der Ukraine im Bestand hatte...
Wie gesagt, ganz extremes Beispiel, aber alleine die langwierige Diskussion über sonst etwas am Tresen kann so sehr einfach abgekürzt werden, nicht nur in einem solchen Fall.
Mag sein, daß man sich damit "langwierige Diskussionen" spart - aber vielleicht sind die ja gerade an einem Ort wie der ÖB einer Stadt angebracht?!
Ich will damit auf keinen Fall Diskussionen verhindern wollen, aber in meiner Ausbildung gab es einige Fälle, dass Nutzer Diskussionen angefangen haben, die zu nichts (maximal Riesen-Frust auf beiden Seiten) geführt hätten, wenn wir keine entsprechende Regelung oder einen Hinweis irgendwo aufgeschrieben hätten. Da wurde explizit nach einer Verschriftlichung einer bestimmten Regelung verlangt.
Ganz böse müsste man dann doch aber auch sagen, unkommentierte Versionen von gewissen Werken sind unsinnig, weil jeder Person, die das liest, sollte kompetent genug sein, es einzuordnen. Ist dann die Aufgabe von Historikern o. Powis, aber so ganz zugespitzt klingt das für mich irgendwie so. Ich finde es einfach schwierig, jedem Menschen eine gewisse Informationskompetenz zu unterstellen, auch wenn mein innerer Idealist es sehr gerne machen würde.
Da sind wir bei Hitlers "Mein Kampf" der nach langem Verbot in Deutschland nun in einer kommentierten Fassung vorliegt, die verbreitet wird und durchaus auch in ÖB-Beständen zu finden ist. Zuvor hätte sich eine Bibliothek strafbar gemacht, wenn sie es jedermann zur Verfügung gestellt hätte.

Mein Kampf wäre da das extreme Beispiel, aber wir hatten oben ja schon den genannten Darwinismus, der in seiner Urform ja auch nicht mehr bestätigt ist. Generell historische Texte, die nicht mehr zeitgemäß sind und historisch eingeordnet werden müssen. Wie gesagt, ich würde sagen, es ist nicht meine Aufgabe als Bibliothekar das selbst zu kommentieren, aber es ist meine Aufgabe kommentierte Versionen von überholten Werken bereitzustellen.

Wirklich? Ist das die Aufgabe JEDER ÖB? Könnte die nicht auf andere Bibliotheken verweisen, die ein warum auch immer "umstrittenes Werk" im Bestand haben (müssen), also z.B. die jeweiligen Pflichtexemplarbibliotheken?

Aber dann wären wir doch wieder bei Verweisen, die an Bücher gebunden sind und damit einher gehende Notizen.

Nein . ÖBs müssen nicht jede Literatur haben, besonders nicht die spezielle. Dafür gibt es dann andere Bibliotheken, auf die verwiesen werden kann (oder Fernleihe), allerdings finde ich das dann problematisch, wenn diese Bibliotheken Präsenzbibliotheken in anderen Städten sind (weil da wird der Nutzer nicht einfach mal losziehen und hinfahren). Es besteht die Gefahr, dass wenn besonders umstrittene Texte - bleiben wir bei der Kommentierten mein-Kampf-Fassung vielleicht nur in einer weiter entfernten Bib und unter kritischen Blicken verfügbar ist. Könnte als eine Art Zensur durch Erschweren der Beschaffung angesehen werden.


Kann man den ggfs. "erschwerten" oder weiteren Weg zum Text (für den die ÖB einen Wegweiser gibt) schon als "Zensur" betrachten, weil es mühsamer ist, an die vom Nutzer gewünschte Information zu kommen? Ich würde sagen - Nein, denn der beschränkte Bestandsumfang einer mittleren ÖB wird diesen weiteren Weg in vielen Fällen erforderliche machen - da muß es gar keine bewußte Entscheidung geben, einen bestimmten Titel (wegen seiner Umstrittenheit oder seiner Extremität) gar nicht in den eigenen Bestand aufzunehmen...

Das stimmt. Mancher wird da besonders bei solchen Werken dennoch immer etwas Verschwörendes hinein lesen, aber das darf dem Bibliothekar dann egal sein. Schwierig wäre es nur, wenn man dann mit seinem Sonderwunsch auch noch an einen Bibliothekar gerät, der wirklich keine Lust hat einem zu seinem Buch zu verhelfen und nur lapidar weiter verweist. 

Sollten bestimmte Werke besonders kritisch einzuordnen sein, gibt es ja auch noch die Möglichkeit der Ausleihbeschränkungen, z.B. Ausleihe nur bei berechtigtem wissenschaftlichen Interesse. Da würde ich dann die Fähigkeit zur kritischen Einordnung eher voraussetzen. 

Wie weist man eigentlich berechtigtes wissenschaftliches Interesse nach? Heißt das nur ausgewiesene Akademiker kommen an bestimmte Bücher in sonst recht öffentlichen Bibliotheken?

Das gilt eigentlich in allen (fast immer nur) WBs, die z.B. NS-Schrifttum in ihren (Alt-)Beständen haben. Wir haben in Deutschland eine gesetzliche Regelung, wann ein Buch "verboten" wird, die sehr klar an zwei Paragraphen des Strafgesetzbuches festgemacht ist. Wir haben aber auch durchaus "verbotene" Werke, weil z.B. eine darin erwähnte Person gerichtlich erwirkt hat, daß das Buch nicht (mehr) verbreitet werden darf. Die Verbreitung solcher Werke ist damit eingeschränkt - für wissenschaftliche Zwecke gibt es Ausnahmetatbestände, die dann erfüllt sein müssen und die die Bibliothek dann zu überprüfen hat. Es geht nicht so sehr um den akademischen Status des einzelnen Benutzers, sondern den Nachweis, daß er z.B. als Historiker über die NS-Zeit arbeitet oder als Literaturwissenschaftler einen (aus privatrechtlichen Gründen) "verbotenen" Roman dennoch lesen muß, weil er über den Autor arbeitet...

Die Möglichkeit, den Zugang zu erschweren, (Ausleihbeschränkungen, Sekretierung in geschlossenen Magazinen, oder auch schon das Aufstellen in weniger leicht auffindbaren Bereichen des Ausleihbestandes) ist natürlich eine Möglichkeit der Bibliothek, die Nutzung zu beeinflussen, ggfs. auch zu erschweren oder (bewußt oder unbewußt) gar zu verhindern.

Wir sind schon fast wieder am Ende unserer heutigen Zeit. Deshalb möchte ich Ihnen zur Vertiefung der Problematik der politischen Ausgewogenheit noch eine im letzten Jahr publizierte Arbeit aus der FH Potsdam empfehlen, die untersucht hat, wie verbreitet einzelne "umstrittene" Titel der "neurechten" Literatur in ÖB-Beständen sind. Das gibt durchaus eine Menge Hinweise darauf, daß nicht jede Bibliothek sich vergleichbar verhält. Ganz weit oben hat jemand von Ihnen die folgende Bemerkung gemacht:

"Ganz konkret, wenn ein Nutzer mir einen Erwerbungsvorschlag macht mit einem politischen Werk, dann prüfe ich das nicht auf seine politischen Inhalte, sondern darauf, ob es breiteres Nutzerinteresse gibt, ob es in eine bestehende Bestandsgruppe passt, ob es in Vergleichs-ÖBs vorhanden ist, oder was auch immer meine gängigen Kriterien sind."

Wenn also vermehrte Nachfrage (explizit durch Nutzerwünsche nachweisbar) an bestimmten Titeln oder einer bestimmten politischen Ausrichtung von Beständen besteht, scheinen ÖBs hier durchaus "nutzerorientiert" zu reagieren. Dort wo die AfD derzeit viele Stimmen bei Wahlen erhält, steht (sehr stark verkürzt) auch mehr "neurechte" Literatur in ÖB-Beständen zur Verfügung. Wohlgemerkt - es geht dabei explizit NICHT um verbotene Titel, sondern um zum Teil auch im Buchhandel stark verbreitete.

Die Potsdamer Arbeit stammt von einer Frau von Berg. Der Link liegt seit letztem Jahr auch im Digiboard-Ordner zum Modul Bestandsentwicklung. Hier ist er:

https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/2355

Schauen Sie also mal rein!!

Und dann wünsche ich eine gute Woche bis nächsten Dienstag, dann wieder ab 9.30 Uhr hier!

Schade, daß heute gegen Ende immer weniger von Ihnen live dabei waren bzw. sein konnten.

Beim nächsten Mal werden wir uns noch einmal um "Ausgewogenheit" kümmern, aber vor allem um den Zusammenhang zwischen dem Anspruche auf "Ausgewogenheit" und der gar nicht so einfach zu fassenden Problematik der "unteren" Grenze, die dazu führt, daß Bibliotheken ganz bewußt bestimmte Literatur gar nicht für "bibliothekswürdig" erachten, also prinzipiell von der Erwerbung ausschließen, ggfs. auch aus Gründen, die man als "obere Grenze" beschreiben kann (zu speziell für "unseren" Bestand). Hierzu also mehr beim nächsten Mal...

Ich würde an diesem Punkt gerne einmal ein riesiges Lob ausprechen, wie gut und respektvoll hier diese Diskussionen ablaufen! 
Dem schließe ich mich aber sofort an! Ich danke allen, die hier so aktiv und konstruktiv mittun! Und bin immer noch etwas traurig, weil wir regelmäßig hier nicht mehr als die Hälfte der Modulteilnehmer synchron erleben, sondern immer nur zwischen 10 und 20 von ihnen...

Herzlichen Gruß
Ihr
[bookmark: _GoBack]G. Hacker
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